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Zusammenfassung des auf der 18. Tagung
der Vorsitzenden der Kreisärztekammer am
16. März 2002 vorgetragenen Referates

Aufgrund des im Jahre 1994 in Kraft ge-
tretenen Sächsischen Heilberufekammer-
gesetzes erhielt die bereits im Jahre 1990
gegründete Sächsische Landesärztekam-
mer erstmals das Recht, für berufsrecht-
liches Fehlverhalten von Ärzten berufs-
rechtliche Sanktionsmöglichkeiten zu ver-
hängen. Die Funktionsfähigkeit des Be-
rufsgerichtes und des Landesberufsgerich-
tes waren im Jahre 1997 und 1998 gegeben.

Bearbeitung von 
eingehenden Beschwerden
Eingehende Beschwerden von Patienten
oder auch ärztlichen Kollegen werden
im Zusammenwirken zwischen dem Vor-
sitzenden des Ausschusses Berufsrecht,
Herrn Dr. Andreas Prokop, und dem Ju-
ristischen Geschäftsbereich nach ihrem
Inhalt bewertet und die Verfahrensweise
festgelegt. Dabei werden Beschwerden,
die sich im Kern auf den Verdacht von
Behandlungsfehlern beziehen, an den
Leiter der Schlichtungsstelle der Sächsi-
schen Landesärztekammer, Herrn Dr.
Rainer Kluge, weitergegeben. Patienten-
beschwerden oder Kollegen“schelte“,
die sich im Wesentlichen um die Art und
Weise der Behandlung, des Tonfalls und
Ähnlichem beziehen, werden, sofern sie
bei der Sächsischen Landesärztekammer
eingehen, durch die zuständige Kreisärz-
tekammer als Vermittlungsverfahren ge-
klärt. Bei sogenannten kleineren Verstößen
(Werbung, Nichtherausgabe von Unter-
lagen) wird der Juristische Geschäftsbe-
reich tätig. Bei allen anderen Arten von
Verstößen, zum Beispiel Schweigepflicht,
Nichtäußerung gegenüber der Sächsischen
Landesärztekammer, ist der Ausschuss Be-
rufsrecht federführend in der Bearbeitung.

Ablauf des berufsrechtlichen Verfahrens
Um den Vorgang bewerten zu können, be-
darf es durch den Ausschuss Berufsrecht
einer Stellungnahme des Arztes oder ge-
gebenenfalls weitergehender Aufklärung.

Sofern aufgrund des ermittelten Sach-
verhaltes eine Berufspflichtverletzung vor-
liegt, entscheidet der Ausschuss Berufs-
recht, ob es sich bei der vom Arzt began-
genen Pflichtverletzung um eine solche,
mit einer geringen oder mit einer „nor-
malen“ Schuld handelt. Sofern es sich
um eine geringe Schuld handelt, wird ent-
sprechend dem Sächsischen Heilberufe-
kammergesetz (§ 40) dem Vorstand die
Einleitung eines Rügeverfahrens emp-
fohlen. Sofern die Schuld des Arztes
nicht mehr gering einzuschätzen ist,
erfolgt die Empfehlung an den Vorstand,
einen Antrag an das Berufsgericht zu
stellen. Nach der entsprechenden Ent-
scheidung durch den Vorstand wird, so-
fern es sich um ein Rügeverfahren han-
delt, der Arzt im Rügeverfahren nochmals
angehört. Das Verfahren endet dann nach
Beratung im Ausschuss Berufsrecht und
Entscheidung durch den Vorstand mit einer
Rüge oder gegebenenfalls einer Einstel-
lung des Verfahrens ohne Rügeerteilung. 
Gegen den Rügebescheid kann der Arzt
Rechtsbehelf bei dem Vorstand der Säch-
sischen Landesärztekammer erheben.
Sofern die Beschwerde ebenfalls ohne
Erfolg bleibt, steht dem Arzt auch noch
das Recht des Antrages auf eine berufsge-
richtliche Entscheidung beim Berufs-
gericht zu. Damit endet das berufsrecht-
liche Verfahren.
Anders als bei einem Rügeverfahren, bei
dem der Vorstand „Herr des Verfahrens“
ist, ist dies im berufsgerichtlichen Ver-
fahren das Berufsgericht. Das Berufsge-
richt entscheidet in einer Besetzung von
einem Richter mit der Befähigung zum
Richteramt (Volljurist) und zwei ehren-
amtlichen Richtern (Ärzten). Das Berufs-
gericht kann entweder auf einen Verweis,
eine Geldbuße bis zu 50.000,00 EUR
oder Aberkennung des Wahlrechts oder
Wählbarkeit zur Kammerversammlung
entscheiden. Sofern die Sächsische Lan-
desärztekammer mit ihrem Antrag unter-
liegt, steht ihr, ebenso wie dem Arzt, der
zu einer berufsrechtlichen Maßnahme
verurteilt worden ist, das Recht zu, Be-
rufung beim Landesberufsgericht zu er-

heben. Das Landesberufsgericht entschei-
det in einer Besetzung von zwei Rich-
tern mit der Befähigung zum Richteramt
sowie drei ehrenamtlichen Richtern,
nämlich Ärzten. Nach der Entscheidung
durch das Landesberufsgericht ist auch
das berufsgerichtliche Verfahren beendet.

Rechtsfolgen berufsrechtlicher
Verfahren
Als Rechtsfolge eines Verstoßes gegen
das Berufsrecht bei der Erteilung einer
Rüge verbleibt diese fünf Jahre in der
Berufsakte. Bei einem berufsgerichtli-
chen Verfahren bleibt dieses Urteil zehn
Jahre in der Berufsakte. Bedeutsamkeit
entwickeln diese berufsrechtlichen Maß-
nahmen bei der Frage, ob ein Arzt hin-
sichtlich der Weiterbildungsbefugnis die
persönliche und fachliche Eignung be-
sitzt. Im Rahmen einer Niederlassung wird
gegebenenfalls von einzelnen Kassen-
ärztlichen Vereinigungen nachgefragt,
ob eine berufsrechtliche Maßnahme vor-
liegt. Sofern ein ausländischer Arzt die
Einbürgerung begehrt, fragen die zustän-
digen Behörden ebenfalls bei der Säch-
sischen Landesärztekammer nach, ob be-
rufsrechtliche Maßnahmen gegen den
Arzt vorliegen. Darüber hinaus gewinnt
die Frage der berufsrechtlichen Verurtei-
lung dann Bedeutung, wenn ein deutscher
Arzt ins Ausland geht, in der Regel wird
ein sogenanntes „Good Standing“ erteilt.

Statistische Auswertung
Das ausgewertete Zahlenmaterial kann,
aufgrund der zum Teil unterschiedlich
begonnenen Statistiken, nur einen einge-
schränkten repräsentativen Charakter
darstellen. Wir werden in den nächsten
Jahren eine bessere Vergleichbarkeit her-
stellen.
Hinsichtlich der statistischen Angaben
zeigt die Entwicklung aller berufsrecht-
lichen Verfahren in der Zeit von 1995 bis
2001 einen kontinuierlichen Anstieg
sowohl im Bereich der Rügeverfahren
als auch der berufsgerichtlichen Verfah-
ren. Lediglich im Jahre 1999, ohne dass
es dafür eine Erklärung gibt, ist die
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Anzahl aller Verfahren gesunken, jedoch
dafür im Jahre 2000 wieder angestiegen.
Die Gesamtzahl der Verfahren lässt sich
nach den Themen Sonstiges, Straßenver-
kehr, Sexualdelikte, unterlassene Hilfe-
leistung, Nichtäußerung gegenüber der
Sächsischen Landesärztekammer, Abgabe
von fehlenden Gutachten, aufgliedern. 
Im Verhältnis der eingeleiteten Rügever-
fahren zu den tatsächlich erteilten Rügen
zwischen den Jahren 1995 bis 2001 lässt
sich deutlich sagen, dass im Verhältnis

zu den erteilten Rügeverfahren die Rü-
gen etwa zwei Drittel betragen, lediglich
im Bereich der Fälle Nichtäußerung
gegenüber der Sächsischen Landesärzte-
kammer und Abgabe von fehlenden Gut-
achten liegen die erteilten Rügen im Ver-
gleich zu den eingeleiteten Rügeverfah-
ren unter 50 %. Dies erklärt sich nicht
zuletzt daraus, dass in den Rügeverfahren
die betroffenen Mitglieder sich schließ-
lich doch gegenüber der Sächsischen
Landesärztekammer äußern oder das
Gutachten abgeben. Insgesamt sind in
den Jahre 1995 bis 2001 33 Rügen sowie

acht berufsgerichtliche Verurteilungen
ausgesprochen worden.
Dieses Verhältnis relativiert sich dadurch,
wenn man die Entwicklung aller berufs-
rechtlichen Vorgänge, nämlich auch der
Vorgänge, die nicht zu einem Rügever-
fahren geführt haben, vergleicht.
Die Anzahl der Vorgänge, mit denen sich
der Ausschuss Berufsrecht zu befassen
hatte, ist dabei geringer gestiegen als die
Vorgänge, die ohne Beteiligung des Aus-
schusses und an ihrer Gesamtzahl zu
messen sind. 

Zusammenfassend lassen sich die fünf
Jahre berufsrechtlicher Verfahren so be-
urteilen, dass ein leichter, aber im Ver-
hältnis zur Gesamtzahl der Ärzte und den
vielen täglichen Behandlungsfällen ge-
ringer Anstieg zu verzeichnen ist. 

Assessorin Iris Glowik
Juristische Geschäftsführerin

Getreu dem Grundsatz der FDP – Freiheit
ist die Freiheit des Marktes – präsentierte
sich der stellvertretende Bundesvorsitzen-
de Jürgen W. Möllemann im gesundheits-
politischen Gespräch mit dem Sächsischen
Bündnis Gesundheit 2000 am 26. April
2002 in der Sächsischen Landesärztekam-
mer. In seinem Statement nannte er seine
Vorstellungen für eine Gesundheitspoli-
tik nach der Bundestagswahl im Herbst.
Danach soll es in allen Bereichen zu mehr
Wettbewerb und Leistungsanreizen kom-
men. Durch die weitere Lockerung des
Werbeverbotes für Ärzte und die Ab-
schaffung gemeinsamer Verhandlungen
der Krankenkassen sollen am Ende die
Patienten über ihren Arzt des Vertrauens,
den Umfang ihrer Krankenversicherung
und ihre Krankenkasse entscheiden. Leis-
tungskataloge und Versicherungspflicht
statt Pflichtversicherung sind weitere Eck-

punkte des FDP Konzeptes. „Dem plan-
wirtschaftlichen Modell der Gesundheits-
versorgung von SPD und CDU, die
eigentlich eine katholische SPD ist, setzt
die FDP ein alternatives Modell der
Wettbewerbsfreiheit entgegen“. Die Rede
mit hohem Unterhaltungseffekt stieß bei
den anderen Gesprächspartnern des Po-
diums nicht unbedingt auf Zustimmung.
Rolf Steinbronn, Vorstandsvorsitzender
der AOK Sachsen, möchte langfristige
Modelle für ein Gesundheitssystem der
Zukunft auf den Weg bringen. Das Vor-
standsmitglied der Sächsischen Landes-

ärztekammer, Prof. Dr. Otto Bach, sieht
in einem absolut wettbewerbsorientier-
ten gesundheitspolitischen Modell die
Gefahr einer nachhaltigen Störung des
Patienten-Arzt Verhältnisses. Dagegen ist
der geforderte Wettbewerb nach Auffassung
der Leiterin der Techniker Krankenkasse,
Frau Simone Hartmann, in Sachsen für sie
schon lange Realität. Grundsätzlich fand der
Wettbewerbsgedanke im Auditorium Zu-
stimmung. Ob er sich auch politisch durch-
setzen lässt, wird sich zeigen. Das solida-
rische System der Gesundheitsversorgung
in Deutschland steht unter Umständen mit
diesen programmatischen Ansätzen der
FDP schnell zur Disposition. Leider ka-
men die anderen Referenten im Podium
selten zu Wort. Die Positionen der FDP und
das Positionspapier des Sächsischen Bünd-
nis Gesundheit 2000 stimmen in wesent-
lichen Punkten überein.                     kö
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